
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich
In der grafischen Branche gelten allgemein die nachfolgenden Liefer- und 
Zahlungsbedingungen, soweit nicht schriftlich andere Vereinbarungen ge-
troffen werden.

2. Offerten
Unbefristete Offerten sind stets freibleibend bis zur Auftragsbestätigung.
Angebote, die aufgrund ungenauer Vorlagen oder unvollständiger Manu-
skripte erfolgen, haben bloss Richtpreischarakter und sind als solche zu be-
zeichnen.

3. Preise
Die offerierten oder bestätigten Preise sind stets Nettopreise.
Sie verstehen sich vorbehaltlich eventueller Materialpreisaufschläge, die vor 
Auftragsbeendigung eintreten könnten. Die MwSt ist in den Preisen nicht in-
begriffen.

4. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung des Rechnungsbetrages hat innerhalb von 30 Tagen nach Rech-
nungsstellung ohne Skontoabzug zu erfolgen.
Der Drucker kann auch nach Bestellungsannahme Zahlungsgarantien ver-
langen. Unterbleiben diese, so kann die weitere Auftragsbearbeitung ein-
gestellt werden, wobei die aufgelaufenen Kosten ohne Verzug fällig werden. 
Bedingen Aufträge die Bindung grösserer Geldmittel, entweder für Material 
und Fremdarbeiten oder weil sich die Auftragsabwicklung über mehr als zwei 
Monate hinzieht, so ist der Drucker berechtigt, Vorauszahlung zur Deckung 
seiner Aufwendungen zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlungen und de-
ren Fälligkeit sind in der Auftragsbestätigung festzulegen.
Auf Verlangen des Bestellers eingekaufte Papiere und Kartons, die nicht in-
nerhalb dreier Monate zur Verwendung gelangen, werden vom Drucker unter 
Belastung der damit verbundenen Umtriebe fakturiert.

5. Lieferfristen
Fest zugesicherte Liefertermine gelten nur, wenn die erforderlichen Unter-
lagen (Vorlagen, Lithos, Manuskripte oder Datenträger, Gut zum Druck usw.) 
vereinbarungsgemäss beim Drucker eintreffen. Vereinbarte Lieferfristen be-
ginnen mit dem Tage des Eingangs der Druckunterlagen beim Drucker und 
enden mit dem Tage, an dem die Drucksachen die Druckerei verlassen.
Wird das «Gut zum Druck» nicht innerhalb der festgesetzten Frist erteilt, so 
ist der Drucker nicht mehr an die vereinbarte Lieferfrist gebunden.
Überschreitungen des Liefertermins bzw. Nichteinhaltung der Lieferfrist, für 
welche den Drucker kein Verschulden trifft (z.B. Betriebsstörungen, verur-
sacht durch Arbeitsniederlegungen oder Streik, Aussperrung, Strommangel, 
Mangel an Rohmaterial sowie alle Fälle höherer Gewalt) berechtigen den Be-
steller nicht, vom Vertrag zurückzutreten oder den Drucker für etwa entstan-
denen Schaden verantwortlich zu machen.

6. Abnahmeverzug
Nimmt der Besteller die Ware nicht innerhalb angemessener Frist nach avi-
sierter Fertigstellungsanzeige ab, so ist der Drucker berechtigt, die Ware zu 
fakturieren und sie auf Rechnung des Auftraggebers selbst auf Lager zu neh-
men oder auswärts einzulagern.

7. Skizzen, Entwürfe
Skizzen, Entwürfe, Originale und fotografische Arbeiten werden berechnet, 
auch wenn kein entsprechender Druckauftrag erteilt wird. Das Urheberrecht 
an derartigen Vorlagen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

8. Reproduktionsrecht
Die Reproduktion und der Druck aller vom Auftraggeber dem Drucker zur 
Verfügung gestellten Vorlagen, Muster und dergleichen erfolgt unter der Vo-
raussetzung, dass der Besteller die entsprechenden Reproduktionsrechte 
besitzt.

9. Reproduktionsunterlagen, Werkzeuge
Die von einer Druckerei erstellten Reproduktionsunterlagen (fotografische 
Aufnahmen, Filme, Daten, Datenträger, Satz, Montagen, Druckplatten usw.) 
und Werkzeuge (Stanzformen, Prägeplatten usw.) bleiben Eigentum der Dru-
ckerei.

10. Mehraufwand
Vom Besteller verursachter Mehraufwand infolge Vorlagen- und Manuskript-
bereinigung bzw. Datenüberarbeitung sowie nach dem «Gut zum Druck» ver-
langte Änderungen, die einen Mehraufwand nach sich ziehen, werden geson-
dert und zusätzlich verrechnet.

11. Autorkorrekturen
Autorkorrekturen (nachträgliche Textänderungen, Bildumstellungen, Ände-

rungen am Umbruch und dergleichen) sind in den offerierten Preisen nicht ent-
halten und werden nach aufgewendeter Zeit zusätzlich berechnet.

12. Branchenübliche Toleranzen
Branchenübliche Abweichungen in Ausführung und Material, insbesondere be-
züglich Schnittgenauigkeit, Originaltreue der Reproduktion, Tonwert und Qualität 
der Druckträger (Papier, Karton usw.) bleiben vorbehalten. Soweit dem Drucker 
durch Zulieferer Toleranzen auferlegt werden, gelten diese auch gegenüber dem 
Kunden des Druckers.

13. Mehr- oder Minderlieferungen
Mehr- oder Minderlieferungen bis 10% des bestellten Quantums – bei Extraanfer-
tigung des Materials bis 20% – können ohne anderslautende Vereinbarung nicht 
beanstandet werden. Es wird die effektiv gelieferte Menge fakturiert.

14. Mängelrüge
Die von der Druckerei gelieferten Arbeiten sind bei Empfang zu prüfen. Allfällige 
Beanstandungen bezüglich Qualität und Quantität haben spätestens innerhalb 8 
Tagen nach Empfang zu erfolgen, ansonsten die Lieferung als angenommen gilt. 
Bei begründeten Beanstandungen erfolgt innert angemessener Frist eine Wieder-
gutmachung des Schadens. Eine über den Auftragswert hinausgehende Haftung 
für allfällige weiter geltend gemachte, direkte oder indirekte Schäden aus Män-
geln, wird, vorbehältlich zwingender Bestimmungen des Produktehaftpflichtge-
setzes vom 1.1.1994, gegenüber dem Endverbraucher wegbedungen.

15. Vom Besteller geliefertes Material
Vom Besteller beschafftes Material, welches eine für die Verarbeitung geforder-
te Eignung aufzuweisen hat, ist dem Drucker frei Haus zu liefern. Der Bestel-
ler haftet für alle Schäden, die aus einer allfälligen Nichteignung des Materials 
entstehen können (Qualität, Quantität). Dazu gehört auch eine Einlagerung des 
Materials auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.

16. Lieferungen, Verpackung
Sofern bei der Offerte bzw. Auftragsbestätigung nicht anders erwähnt, sind bei 
Lieferung der Ware in einer Sendung an eine Stelle in der Schweiz die Verpa-
ckungs- und Transportkosten im Preis inbegriffen. Der Transport erfolgt zum 
niedrigsten ASTAG-GU-Tarif. Davon abweichende Speditionsarten werden dem 
Besteller nach Aufwand in Rechnung gestellt.
Paletten, Behälter und Kisten werden ausgetauscht oder zum Selbstkostenpreis 
fakturiert, wenn sie nicht innert vier Wochen nach Erhalt der Sendung in gutem 
Zustand und franko zurückgesandt werden.

17. Haftung
Dem Drucker übergebene Manuskripte, Datenträger, Lithos, Originale, Fotogra-
fien usw. sowie lagernde Drucksachen oder sonstige eingebrachte Sachen wer-
den mit der üblichen Sorgfalt behandelt. Weitergehende Risiken hat der Besteller 
selbst zu tragen.
Für Folgeschäden durch nicht sorgfälltig geprüfte Lieferungen ist der Drucker
nicht haftbar.

I8. Proben
Korrekturabzüge und Andrucke sind vom Besteller auf Satz- und sonstige Feh-
ler zu prüfen und dem Drucker druckreif erklärt und mit einer Unterschrift des 
Bestellers versehen zurückzusenden. Der Drucker haftet nicht für vom Besteller 
übersehene Fehler. Telefonisch aufgegebene Änderungen bedürfen der schriftIi-
chen Bestätigung. Wird die Zustellung von Proben nicht verlangt, so beschränkt 
sich die Haftung des Druckers für Satz- und andere Fehler auf grobes Verschul-
den.

19. Aufbewahrung von Druckunterlagen
Eine Pflicht zur Aufbewahrung von Fotolithografien, Nutzenfilmen, Datenträgern, 
Satz, Abzügen sowie Werkzeugen besteht ohne schriftIiche Vereinbarung nicht. 
Eine allfällige Lagerung erfolgt gegebenenfalls auf Rechnung und Gefahr des Be-
stellers.

20. Erfüllungsort / Gerichtsstand
Erfüllungsort für beide Teile ist der Druckort. Zur Beurteilung von Streitigkeiten 
sind die ordenlichen Gerichte des Druckortes zuständig, sofern keine andere Ab-
machung getroffen wird. Anwendbar ist schweizerisches Recht.

21. Anerkennung
Die Erteilung eines Druckauftrages schliesst die Anerkennung der Liefer- und 
Zahlungsbedingungen durch den Besteller ein.

Zeiningen, 1. Januar 2010

Graffiti Druck GmbH, Römerstrasse 26, 4314 Zeiningen, Geschäftsführer Markus Fritschi



Allgemeine Geschäftsbedingungen Fotografie AGB
Mit den AGB soll ein gerechter Interessenausgleich zwischen Fotograf und Kunden erreicht werden. 

I. Definitionen
1. Fotografische Arbeit. 
Der Ausdruck «fotografische Arbeit» bezeichnet das Ergebnis einer vom Fotografen für den Kunden gemäß der zwischen den Parteien getroffenen 
Vereinbarung geleistete Arbeit.

2. Fotograf. 
Der «Fotograf» ist die für die Leistung der fotografischen Arbeit beauftragte Person.

3. Kunde. 
Der «Kunde» ist die Person, die die fotografische Arbeit beim Fotografen bestellt.

4. Parteien. 
Die «Parteien» sind der Fotograf und der Kunde. 
5. Exemplar der fotografischen Arbeit / Exemplar. 
Jede Wiedergabe der fotografischen Arbeit in digitaler Form auf einem Datenträger, insbesondere auf Papier, Diapositiven, CD-ROMs, Computerfest-
platten, gilt als «Exemplar der fotografischen Arbeit» oder als «Exemplar». 

II. Leistung der fotografischen Arbeit 
1. Vorbehältlich schriftlicher Vorgaben des Kunden bleibt die Gestaltung der fotografischen Arbeit voll und ganz dem Ermessen des Fotografen über-
lassen. Insbesondere steht ihm die alleinige Entscheidung über die technischen und künstlerischen Gestaltungsmittel wie zum Beispiel Beleuchtung 
und Bildkomposition zu. 

2. Bei der Ausführung der fotografischen Arbeit kann der Fotograf Hilfspersonen seiner Wahl einsetzen.
3. Die Fotoapparate und –Materialien sowie die sonstigen Geräte, die für die fotografische Arbeit nötig sind, werden vom Fotografen besorgt.

4. Vorbehältlich gegensätzlicher schriftlicher Vereinbarung ist der Kunde dafür verantwortlich, dass die zur fotografischen Arbeit nötigen Orte (Loca-
tions), Gegenstände und Personen rechtzeitig zur Verfügung stehen.

5. Verschiebt der Kunde eine Aufnahmesitzung weniger als zwei Tage vor ihrem Termin auf ein späteres Datum oder kommt er seinen Verpflichtungen 
gemäß Ziffer II.4. nicht nach, so hat der Fotograf Anspruch auf Ersatz der bereits angefallenen Kosten (inkl. Drittkosten). 

6. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Fotografen. Falls der Kunde den Fotograf bittet, ihm die geleistete fotografische Arbeit, oder Exemplare dieser 
Arbeit zuzusenden, gehen die Risiken des Transports auf den Kunden über.

7. Bestellungen per Telefon und E-Mail gelten als Vertragsschluss zwischen den Parteien und sind demnach verbindlich.

8. Das zwischen den Parteien vereinbarte Honorar ist bei gewerblichen Kunden und bei privaten Kunden innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstel-
lung zu bezahlen. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben das gelieferte Material und die elektronischen Bilddaten im Besitz des Fotografen.

III. Haftung des Fotografen 
1. Der Fotograf haftet, einschließlich einer Mängelhaftung, nur für vorsätzliches und grobfahrlässiges Verhalten. Die Haftungsbeschränkung gilt auch 
für das Verhalten seiner Angestellten und Hilfspersonen.

2. Der Kunde hat seine Mängelrüge innerhalb von sechs Werktagen ab Lieferdatum schriftlich geltend zu machen, ansonsten gilt die fotografische 
Arbeit als genehmigt und es können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden. 
3. Kann eine fotografische Arbeit aufgrund schlechter Wetterverhältnisse nicht durchgeführt werden, ist der Fotograf berechtigt einen neuen Termin zu 
vereinbaren. Bei Krankheit oder Unfall des Fotografen wird ein ein neuer Termin vereinbart.

IV. Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Kunden 

a. Im allgemeinen 
1. Nur der Kunde ist berechtigt, im Rahmen der mit dem Fotografen getroffenen Vereinbarung von der fotografischen Arbeit Gebrauch zu machen. 
Ohne gegenseitige schriftliche Vereinbarung ist der Kunde nicht berechtigt, Dritten das Recht auf Verwendung der fotografischen Arbeit zu überlassen.

b. Rechte Dritter 
1. Wenn der Kunde dem Fotografen angegeben hat, welche Personen im Rahmen der fotografischen Arbeit zu fotografieren sind, hat der Kunde dafür 
zu sorgen, dass diese Personen ihre Zustimmung zum Gebrauch gegeben haben, den der Kunde von ihrem Bild im Rahmen der Verwendung der foto-
grafischen Arbeit machen will. 

2. Wenn der Kunde dem Fotografen Gegenstände übergeben oder ihm bestimmte Orte angegeben hat, die im Rahmen der fotografischen Arbeit fo-
tografiert werden sollen, hat der Kunde dafür zu sorgen, dass kein Recht Dritter dem Gebrauch entgegensteht, den der Kunde von dem Bild dieser 
Gegenstände oder Orte (Locations) im Rahmen der Verwendung der fotografischen Arbeit machen will.

3. Falls die in den beiden vorstehenden Absätzen vorgesehenen Verpflichtungen verletzt werden, verpflichtet sich der Kunde, dem Fotografen jeden 
Schadenersatz zurück zu erstatten, zu dem dieser zugunsten der Berechtigten verurteilt werden könnte, und ihn für sämtliche Kosten der Prozessfüh-
rung gegen die Berechtigten zu entschädigen. 

V. Referenzen
Der Fotograf hat das Recht, insbesondere in Veröffentlichungen (Internet, Drucksachen), bei Ausstellungen und bei Gesprächen mit potentiellen Kun-
den auf die Zusammenarbeit mit dem Kunden und auf die für ihn geschaffene fotografische Arbeit hinzuweisen. VII. Anwendbares Recht und Gerichts-
stand

1. Auf Verträge zwischen dem Kunden und dem Fotografen ist ausschließlich schweizerisches Recht anwendbar.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand bildet der Geschäftssitz des Fotografen.

Fotograf Markus Fritschi, Römerstr. 26, 4316 Zeiningen


